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 Veröffentlicht am 22.10.2001

Norm

IPRG §11

UN-Kaufrechtsübk - CISG Art6

Rechtssatz

Die Vereinbarung von INCOTERMS deutet nicht notwendigerweise auf eine Abbedingung des UN-K hin, weil diese nur

einzelne Aspekte des Kaufvertrags regeln und deshalb nicht die Anwendung eines bestimmten, vom UN-K

abweichenden Kaufrechts als Basis voraussetzen.
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